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 Amtsgericht Charlottenburg VR 27475 B 

An die 
Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung                
z.Hd. Herrn Dr. Korth 
Salzburger Str. 21 – 25                                                                                       23.3.2021 
10825 Berlin  
 
II B 2 - 3760/1/2/1 
Arbeitsgruppe "Vorauswahlliste Insolvenzverwalterinnen und lnsoIvenzverwalter" 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Korth, 
der Verband der insolvenzgerichtlichen Rechtsanwender*innen, BAKinso e.V., hat 
informatorisch aus dem Kollegenkreis die Einladungsschreiben zu o.g. Arbeitskreis v. 
21.1.2021 und v. 22.2.2021 zu einem ersten Arbeitskreistreffen am 8.4.2021 nebst dem 
Konzeptpapier erhalten. 
 
BAKinso e.V. hat seit dem Jahr 2018 gemeinsam mit den Interessenvereinigungen der 
Insolvenzverwalter*innen unter Einschluss des Gravenbrucher Kreises und der ARGE 
Insolvenzrecht und Sanierung des DAV e.V. und sodann auch der BRAK, zuletzt auch unter 
Federführung des BMJV beim Verbandstreffen am 25.2.2020, die Diskussion über etwaige 
berufsrechtliche Neuregelungen im Bereich v. Insolvenzrecht und Sanierung (mit-)organisiert 
und begleitet.  
 
Auch die Interessenvereinigungen der Insolvenzverwalterschaft sind über den o.g. Termin 
informiert. In Anbetracht der bisherigen Arbeitsergebnisse, aber auch der noch kontroversen 
Diskussionspunkte, erachten wir eine konstruktive Förderung des vorgenannten 
Themenkreises nur unter Einschluss der betroffenen Interessenvereinigungen und Verbände in 
den weiteren Diskussionsprozess, auch auf der Länderebene, für sinnvoll. In Absprache mit 
dem Verband der Insolvenzverwalter Deutschlands (VID e.V.) , der Neuen 
Insolvenzverwaltervereinigung Deutschlands e.V. (NIVD) und dem Gravenbrucher Kreis 
möchten wir vorschlagen, zu dem genannten Treffen jeweils eine(n) Vertreter(in) der bisher 
involvierten Verbände und Gruppen hinzuzuladen. Dies könnte zu einer fachlichen 
ergebnisorientierten und konstruktiven Diskussion u.E. nur beitragen.  
Ggfs. schlagen die vorgenannten Interessenvereinigungen und Verbände vor, dass der zu 
bildende Arbeitskreis eine Anhörung mit Sachverständigen und Vertreter*innen der 
genannten Vereinigungen durchführt. 
Mit freundlichem Gruß 
                                                   (F.Frind, Vorstand) (elektronisches Dokument ohne Unterschrift) 


